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Liebe Chemnitzer Bürgerinnen und Bürger,
ich freue mich sehr, dass ich Ihnen kurz vor den 
Feiertagen interessante Neuigkeiten zu unseren 
Dienstleistungen mitteilen kann. Sicherlich die  
erfreulichste Nachricht für Sie: unsere Abfallge-
bühren für die privaten Haushalte bleiben bis 2018 
stabil. Zusätzlich wird ab 2016 unser Serviceange-
bot erweitert. Ab Januar 2016 können auf den fünf 
städtischen Wertstoffhöfen sperrige Grünabfälle 

(Baum-, Strauch- und 
Heckenschnitt) sowie 
Sperrabfall im Umfang 
von 2 m³ pro Anliefe-
rung und Tag abgege-
ben werden. Bisher 
waren das nur 2 m³ 
pro Haushalt und Jahr.
Unsere Bürgerinfor-
mation erscheint erst-
malig in neuer Gestal-

tung. Einige von Ihnen haben diese vielleicht 
schon auf unseren Internetseiten erkannt, mit der 
wir die Benutzerfreundlichkeit für Sie erhöht  
haben. Vielleicht haben Sie während der Feiertage 
einmal Zeit, sich auf unserer Homepage umzu-
schauen. Auf Ihre Rückmeldungen bin ich schon 
jetzt sehr gespannt. Im Rahmen der Europäischen 
Woche der Abfallvermeidung vom 21. bis 29.  
November haben wir Sie über unseren neuen 
Tausch- und Verschenkmarkt, den Sie ebenfalls auf 
unserer Homepage finden, informiert. Auf die  
beiden gesetzlich festgelegten höchsten Stufen der 
Abfallhierarchie, die Abfallvermeidung und die 
Wiederverwendung, wird mit diesen Aktionstagen 
europaweit ein regelmäßig wiederkehrendes 
Augen merk gelegt. Tausende öffentlicher Aktionen 
zeigten bereits im sechsten Jahr hintereinander Al-
ternativen zur Wegwerfgesellschaft und ihrer  
Ressourcenverschwendung auf. Das Motto lautete 
in diesem Jahr: „Nutzen statt Besitzen“. Aus Chem-
nitz beteiligten sich die Kita PampelMUSE und der 
ASR. Die Abfallvermeidungswoche ist eine wichti-
ge Initiative, die wir sehr gern unterstützen. Abfall-

vermeidung fängt oft im Kleinen an. Dabei kann 
jeder Einzelne schon eine Menge erreichen, darauf 
wollten wir mit unserer Teilnahme an diesem Pro-
jekt aufmerksam machen.
Jetzt freuen wir uns gemeinsam erst einmal auf die 
bevorstehenden Feiertage. Weiße Weihnachten 
kann ich Ihnen zwar nicht versprechen, aber Eines 
doch: wir sorgen dafür, dass Sie die Feiertage rich-
tig genießen können. Bei einem Wintereinbruch 
sorgen wir für freie Straßen. Aktuell sind dafür 
mehr als 6.000 Tonnen Streusalz und 120 Tonnen 
Lauge vorrätig. Wir betreuen die Chemnitzer Stra-
ßen nach dem bereits bekannten 4-Stufen-Prinzip 
entsprechend dem vom Stadtrat schon im Septem-
ber beschlossenen Winterdienstkonzept. Ver-
kehrswichtige und zugleich gefährliche Straßen 
werden zuerst und rund um die Uhr betreut. Auch 
unsere Innenstadt-Einsatztruppen werden die 
Gehwege und Fußgängerzonen entsprechend be-
treuen, damit Ihrem Weihnachts- oder Neujahrs-
spaziergang nichts im Wege steht.
Bitte beachten Sie auch die Vorentsorgungstermi-
ne vor Weihnachten. Unsere Abfallentsorgungs-
teams kommen schon ab Samstag, den 19. Dezem-
ber bis zum Heiligabend für den ersten Weih-
nachtstag und bis einschließlich Silvester in der  
Woche nach Weihnachten. Der Entsorgungster-
min vom Neujahrstag wird auf den 2. Januar  
verlegt. Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Famili-
en viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe, eine  
gesegnete, möglichst weiße Weihnacht und einen 
fröhlichen Jahreswechsel sowie alles Gute für das 
Jahr 2016.

Im Namen aller Beschäftigten des ASR  
grüße ich Sie sehr herzlich
Ihr Manfred Wüpper,
Betriebsleiter



Winterdienst-Tipps für Anlieger, Wohnungsgesellschaften, 
Hauseigentümer und Hausmeisterdienste 

ASR-Tipps zum Winterdienst  
auf Gehwegen

Wer muss die Gehwege räumen und 
streuen?
Der Winterdienst auf Gehwegen ist in 
der Regel Aufgabe der Anlieger. Der ASR 
räumt und streut nur auf verkehrswichti-
gen Gehwegen gegen Gebühr. 

Wo muss der Grundstückseigentümer 
räumen und streuen?  
 ■ Gehwege inklusive Bushaltestellen und 

Fußgängerzonen sind in einer Breite 
von 1,5 m von Schnee zu beräumen 
und bei Glätte zu streuen

 ■ Gehwege mit einer geringeren Breite 
sind vollständig zu beräumen und zu 
streuen

Was muss ich als Grundstückseigentü-
mer beachten?
Der Schnee darf nur auf dem Gehweg 
(Gehwegrand zur Fahrbahn) abgelagert 
werden.
An Straßeneinläufen, Hydranten, Halte-
stellen, Radwegen sowie Feuerwehrzu-
fahrten und Behindertenparkplätzen darf 
kein Schnee angehäuft werden. Sicht- 
bzw. andere Behinderungen, z. B. durch 
Schneewälle, sind zu vermeiden. 

Wann muss ich räumen und streuen? 
Die Vorgaben, wann zu räumen ist und 
wann nicht, sind allgemeingültige Re-
geln und beruhen auf Rechtsprechun-
gen. Sie gelten gleichermaßen auch für 
den ASR.  
Den in der Nacht gefallenen Schnee oder 
die entstandene Glätte müssen Sie spätes-
tens bis 07:00 Uhr (werktags) bzw.  
09:00 Uhr (sonn- und feiertags) beseitigt 
haben, so dass der Gehweg entlang Ihres 
Grundstückes ab diesen Zeiten gefahr los 
begangen werden kann. Schneit es da-
nach wieder oder kommt es erneut zu 
Glättebildung, so sind Sie verpflichtet, 
erneut zu räumen oder zu streuen.  
Es kann durchaus sein, dass Sie tagsüber 
mehrfach räumen und streuen müssen, 
dies jedoch längstens bis 20:00 Uhr. 

Muss ich auch nachts räumen und 
streuen? 
Nein, nach 20:00 Uhr müssen Sie nicht 
räumen und streuen. 

Muss ich durchgehend räumen und 
streuen?
Das Räumen und Streuen ist erst nach 
Beendigung des Schneefalls zwingend er-
forderlich. Es wird als unverhältnismäßig 
angesehen, bei andauerndem Schneefall 
permanent zu räumen. 

ASR

Anlieger/Wohnungsgesellschaften

Hauseigentümer/Hausmeisterdienste CVAG

Fahrbahnen

Gehwege W

Fußgängerzonen W

Kreuzungen/Fußgängerüberwege 

Bushaltestellen (Gehwege)

Bushaltestellen (Wartehäuschen)

Straßenbahnhaltestellen

Zugang zu den Abfallbehälterstandplätzen

Abfallbehälterstandplätze

UMWELT-TIPP: Verwenden Sie als 
Streugut Sand oder feinkörnigen Splitt. 
Verzichten Sie der Umwelt zuliebe auf Salz.

Was ist, wenn ich nicht selbst räumen 
und streuen kann? 
Auch in Zeiten, in denen Sie nicht selbst 
räumen und streuen können, beispiels-
weise weil Sie sich auf der Arbeit oder im 
Urlaub befinden, sind Sie verpflichtet, da-
für zu sorgen, dass der öffentliche Geh-
weg vor Ihrem Grundstück geräumt und  
gestreut ist. Sie müssen in diesen Zeiten 
entweder eine Firma beauftragen oder 
Sie haben nette Nachbarn, Freunde oder 
Verwandte, welche für Sie diese Aufga-
ben übernehmen. 

Wer muss im Schadensfall haften?  
In Haftungsfällen wird letztlich geprüft, 
wie und in welchem Umfang Sie bzw. die 
von Ihnen Beauftragten der Winter-
dienstpflicht nachgekommen sind. 
ASR-Tipp: Wenn Sie hier sicher gehen 
wollen, ist es empfehlenswert,  
Aufzeichnungen über Räum-  
und Streuzeiten zu 
führen.

Zuständigkeiten im Winter in Chemnitz – 
Wer, was, wann, wo?

  – Winterdienstpflicht

W – Steht ein W im 
Straßenverzeichnis 
(Anlage zur Straßenrei-
nigungssatzung der 
Stadt Chemnitz) ist der 
ASR auf Gehwegen und 
in Fußgängerzonen 
winterdienstpflichtig. 
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ASR-Tipps für eine geregelte  
Abfallentsorgung im Winter 

Wie kann ich verhindern, dass meine 
Abfälle in der Tonne anfrieren? 
Beim Befüllen der Behälter sind im Win-
ter einige Dinge zu beachten, vor allem 
bei der Biotonne. Wickeln Sie am besten 
feuchte Abfälle in Zeitungs- oder Kü-
chenpapier ein und achten Sie auf eine 
lockere Befüllung der Behälter. Den Bo-
den der Biotonne können Sie mit zerklei-
nerten Zweigen oder zerknülltem Zei-
tungspapier auslegen. Gegen ein Festfrie-
ren des Bioabfalls an den Seiteninnen-   
wänden kann auch das Einstecken von 
Pappen (Klebebänder und Metallklam-
mern bitte vorher entfernen!) helfen. 
Damit die Abfälle im Behälter nicht an-
frieren, stellen Sie die Behälter, beson-
ders vor dem Leerungstag, an einem 
frostgeschützten Platz ab wie z. B. unter 
einen Schauer, an die Hauswand oder in 
die Garage.

Wer ist für den Standplatz und den 
Transportweg verantwortlich? 
Sorgen Sie als Grundstückseigentümer 
bitte für einen sicheren Zugang zu den 
Abfallbehältern sowie zum Standplatz 
auf Ihrem Grundstück. In der kalten 
Jahreszeit sind diese Flächen in ausrei-
chender Breite von Eis und Schnee zu 
beräumen und gegen Glätte abzustump-
fen. Achten Sie bitte auch auf eine aus-
reichende Beleuchtung.

Wann sollte ich die Abfallbehälter be-
reitstellen?
Die Abfallbehälter sind am Entsor-
gungstag bis 06:00 Uhr für unser Ent-
sorgungspersonal zugänglich bereitzu-
stellen. Vorübergehende Personen und 
der Straßenverkehr dürfen nicht gefähr-
det werden. Nach der Entleerung sind 
die Abfallbehälter unverzüglich von der 
Abholstelle zu entfernen.

Ihr Abfallbehälter wurde nicht ge-
leert?
Die Mitarbeiter/innen des Kundenser-
vices und der Abfallberatung geben 
Ihnen gern telefonisch Auskunft. Sie 
erhalten Informationen, warum der 
Behälter nicht geleert wurde und wann 
die nächste Leerung vorgesehen ist. 
—
Kundenservice 0371 4095-777
Abfallberatung 0371 4095-102

ASR-Bitte an alle Autofahrer 
Parken Sie Ihr Auto bitte so, dass  
Winterdienst- und Entsorgungsfahr-
zeuge nicht behindert werden. Weiter-
hin sollten „Gassen“ in Schneeanhäu-
fungen nicht zugeparkt werden, damit 
die Behälter zum Entsorgungsfahrzeug 
auf die Straße geschoben werden  
können. Auch Fußgänger, Eltern mit 
Kinderwagen und Rollstuhlfahrer 

freuen sich über diese Gassen zur 
Überquerung der Straße und werden 
es Ihnen danken.   

Unser Entsorgungspersonal leistet im 
Winter Schwerstarbeit, um die Behäl-
ter auch bei schwierigen Bedingungen 
ordnungsgemäß zu leeren. 
Wir sagen Ihnen herzlichen Dank für 
Ihre Unterstützung! 

Achtung: Das Tragen der Abfallbehäl-
ter und das Lockern festgefrorener 
Abfälle gehören nicht zu den Aufga-
ben unserer Mitarbeiter. 

Hinweis
Bei nicht erfolgtem Winterdienst auf 
dem Standplatz und auf dem Trans-
portweg besteht kein Anspruch auf 
eine kostenfreie Zweitanfahrt durch 
das Entsorgungsfahrzeug.

ASR-Winterdiensthotline: 0371 4095-555
Kundenservice@ASR-Chemnitz.de
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„Goldener Besen“ 2015 
für Geocacher aus Sachsen

Erstmals waren wir in diesem Jahr mit 
unserem Frühjahrsputz, der bereits zum 
achten Mal in Chemnitz stattfand, Teil 
der Aktion Let’s Clean Up Europe. Ge-
meinsam mit anderen europäischen Ak-
teuren wollten wir so noch stärker auf 
das Thema „Saubere Städte“ aufmerk-
sam machen.   
Unser herzlicher Dank geht an alle Be-
teiligten. Stellvertretend für alle Teil-
nehmer nennen wir nachfolgend noch 
einmal die drei Erstplatzierten der gro-
ßen Frühjahrsputzaktion 2015. 

Machen Sie mit beim 
Frühjahrsputz 2016 
„Für ein sauberes Chemnitz“ und  
beim Wettbewerb „Goldener Besen“ 

Jetzt bereits vormerken!
Große Auftakt-Aktion des ASR: 
Samstag, 2. April 2016                                                
Zahlreiche weitere Aktionen sollen im 
Zeitraum bis zum 23. April 2016 folgen. 
Der Sieger erhält wieder den Wander-
pokal „Goldener Besen“. Die feierliche 
Übergabe der Preise erfolgt im Rahmen 
der jährlichen Festveranstaltung zur 
Verleihung des Chemnitzer Umwelt-
preises.
—
ASR-Hotline Frühjahrsputz: 
0371 4095-444 
E-Mail: 
Fruehjahrsputz@ASR-Chemnitz.de 

In der Altersklasse der Kindertagesstät-
ten errangen die Mädchen und Jungen 
der  Kindertageseinrichtung „Lupinio“, 
Neue Straße 2, den Chemnitzer Umwelt-
preis 2015 für ihr Projekt  „Wir trennen 
Abfall“. Tatkräftig unterstützt wurden sie 
dabei von der Abfallberatung des ASR.  
Der Umweltpreis wird jährlich anläss-
lich des „Tages der Umwelt“ vergeben. 
Bewerben können sich Chemnitzer Kin-
der und Jugendliche im Alter bis zu  
20 Jahren mit ihren Einzel-, Gruppen-, 

Klassen- oder Schulprojekten. Mit der 
Bewerbung ist eine Projektbeschrei-
bung mit Name, Adresse, Alter, Mail-
Adresse oder Telefonnummer abzuge-
ben. Es können auch Objekte und  
digitale Arbeiten eingereicht werden.
Die Beiträge werden im Umweltamt, 
Annaberger Straße 93 (Altbau), im  
Zimmer 317 entgegengenommen.  
Die Adresse für Postsendungen lautet:  
Stadt Chemnitz, Umweltamt,  
09106 Chemnitz.  

Kita „Lupinio“ errang Chemnitzer 
Umweltpreis mit Abfallprojekt      

Sieger: 
Geocacher aus Sachsen des  
3. Chemnitzer CITO für ihre  
Aufräumaktion im Zeisigwald

2. Platz:  
Bürgerplattform  
„Bürgernetzwerk Chemnitz Süd“

3. Platz: 
AWO Stadtteilmanagement  
Reitbahnviertel   

Bewerbungsschluss für 2016 ist der 
15. April.
Auch 2016 winken wieder Preise und 
Urkunden in vier Altersklassen, Präsente 
und eine tolle Feier. 
www.chemnitz.de/umweltpreis

Die Stadt Chemnitz fördert mit dem 
Umweltpreis die Umweltbildung von 
Kindern und Jugendlichen, insbesondere 
in den Bereichen Wissensaneignung, 
Kreativität und Eigeninitiative. 

Mädchen und Jungen der Kindertageseinrichtung „Lupinio“  

Sieger des Wanderpokals „Goldener Besen“ 2015                                                                                                                    
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Unser neuer Internetauftritt
www.ASR-Chemnitz.de

Im Juli dieses Jahres sind wir mit unse-
rem neuen Internetauftritt ins Netz ge-
gangen. Wir haben diesem nicht nur das 
frische neue Design des ASR verpasst, 
sondern die Benutzerfreundlichkeit für 
unsere Kunden erhöht. Smartphones,  
Tablet-Computer und PCs gehören heute 
einfach zu jedem Haushalt. Deshalb ha-
ben wir unseren Internetauftritt an diese 
neue Technik angepasst. Egal, ob Sie von 
unterwegs aus mit Ihrem Smartphone 
unsere aktuellen Termine des Schadstoff-
mobiles suchen oder zu Hause an Ihrem 
normalen PC, Tablet oder Laptop einen 

Stöbern, entdecken, 
tauschen …

Neu auf unsere Website ist auch der 
kostenfreie Online-Tausch- und Ver-
schenkmarkt. Dort können Sie Gegen-
stände, die Sie eigentlich loswerden 
wollen, die aber noch gebrauchsfähig 
sind, zum Tauschen oder Verschenken 
anbieten.
Und vielleicht finden Sie dabei selbst 
etwas, das Sie schon lange gesucht  
haben.

Und so einfach geht´s:
 ■ unter www.ASR-Chemnitz.de 
 ■ zum Tausch- und Verschenkmarkt 

Chemnitz
 ■ Inserate aufrufen – wenn das Richti-

ge dabei ist, den Anbieter per  
E-Mail oder telefonisch kontaktieren 
oder

 ■ Inserat aufgeben – Eingabemaske 
ausfüllen, E-Mail und eventuell  
Telefonnummer angeben

 ■ Findet sich kein Interessent, wird das 
Angebot nach 28 Tagen gelöscht.

Helfen Sie mit, gebrauchsfähige Gegen-
stände anderen für eine weitere Nut-
zung zu überlassen. Damit leisten Sie 
einen wertvollen Beitrag zur Abfallver-
meidung und zur Rohstoff- bzw. 
Energie ressourcenschonung!

Schon gewusst? 
Der ASR bietet zur Abfalltrennung die 
Sortierhilfe in verschiedenen Sprachen 
(deutsch, englisch, französisch, russisch, 
vietnamesisch) an. Neu im Sortiment ist 
die Sortierhilfe in arabischer Sprache. 
Außerdem stehen Informationen zur 
Trennung und Entsorgung aller Haus-
abfälle, zu den Wertstoffhöfen, zu Haus-
ratbörsen und Kleiderkammern, zur 
Entsorgung von Problemstoffen, zur 

Sperrabfallentsorgung und zu vielen 
weiteren Themen bereit. Auf unserer  
Internetseite www.ASR-Chemnitz.de 
unter der Rubrik Downloads finden Sie 
unsere Broschüren zum Herunterladen 
und das Formular zur Bestellung von 
Informationsmaterialien, falls Sie diese 
zugeschickt haben möchten. Sie können 
die Broschüren auch gern bei uns telefo-
nisch bestellen.

Nachhilfe zum Thema Abfall  
gewünscht? 

Die  Abfallberatung bietet den Chemnit-
zer Bürgern, öffentlichen Einrichtungen, 
Wohnungsunternehmen, Vereinen und 
Organisationen an, sich zu Fragen der 
Abfallentsorgung informieren und bera-
ten zu lassen. Wir kommen auch in Ihre 
Einrichtung oder  Ihr Unternehmen und 
schulen Ihre Mitarbeiter zur Abfalltren-
nung. 
—
Abfallberatung: 0371 4095-102

Sperrabfallauftrag auslösen wollen, unser 
neuer Internetauftritt passt sich automa-
tisch  der Bildschirmgröße Ihres Endge-
rätes an. Auf der Startseite informieren 
wir Sie über geänderte Entsorgungster-
mine, interessante Aktionen unserer Ab-
fallberatung und geben Ihnen aktuelle In-
formationen zu unserem Winterdienst.  
In der Rubrik „Unternehmen“ finden Sie 
beispielsweise unsere aktuellen Stellen- 
und Ausbildungsangebote. Falls Sie unse-
re ASR-Bürgerinformation lieber am  
PC lesen, dann finden Sie diese unter der 
Rubrik Downloads/Kundenzeitung. 

Schauen Sie doch einfach mal rein und sagen uns Ihre Meinung. Beate.Bodnar@ASR-Chemnitz.de  
Telefon 0371 4095-928www.ASR-Chemnitz.de
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Neue Regelungen zur Entsorgung von elektrischen 
und elektronischen Altgeräten in Kraft getreten 

Am 24. Oktober 2015 ist in 
Deutschland das neue Elektro- 
und Elektronikgerätegesetz  
(ElektroG) in Kraft getreten. Damit 
werden die in der EU beschlosse-
nen Rahmenbedingungen für  
den Umgang mit elektrischen und 
elektronischen Geräten in natio-
nales Recht überführt.

Was ist neu und worauf 
ist zu achten?
Elektrische und elektro-
nische Geräte sind mit 
dem Symbol „durchge-
strichene Abfall tonne  

auf Rädern“ gekennzeichnet. Solche Ge-
räte dürfen nicht über die Rest abfalltonne 
entsorgt werden, sondern sind einer ge-
trennten Erfassung zuzuführen. Gleiches 
gilt für alle Arten von Lampen (Energie-
sparlampen, Leuchtstoffröhren, LED-
Lampen) mit Ausnahme der „alten“ 
Glühlampen.
Ab 1. Februar 2016 gelten die Vorschrif-
ten des neuen Elektro- und Elektronikge-
rätegesetzes auch für die separate Erfas-
sung von Nachtspeicherheizgeräten und 
Photovoltaikmodulen.

Die Erfassung von Altgeräten aus priva-
ten Haushalten ist ausschließlich den  
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
gern (hier die Stadt Chemnitz/ASR), den  
Vertreibern und den Herstellern bzw.  
den von ihnen Beauftragten vorbehalten. 
Darüber hinaus darf kein anderer diese 
Erfassung vornehmen.

Durch das neue Elektro- und Elektronik-
gerätegesetz sind die Abgabemöglichkei-
ten für die Besitzer von Altgeräten er-
weitert worden. Handelseinrichtungen 
mit einer Verkaufsfläche von mindestens 
400 m² werden spätestens ab August 
2016 per Gesetz zur Rücknahme ver-
pflichtet. 

Bereits jetzt sind schon verschiedene 
Abgabevarianten möglich:
 ■ unentgeltliche Abgabe an den fünf 

Wertstoffhöfen der Stadt Chemnitz
 ■ Mitnahme von Großgeräten auch im 

Rahmen der Sperrabfallentsorgung 
(Sperrabfallkarte)

 ■ Abholung von Großgeräten auch im 
gebührenpflichtigen Holsystem 

 ■ derzeitige freiwillige Rücknahme durch 
verschiedene Einzelhändler als Service-
angebot für die Kunden 

Nach Ablauf der Übergangsfrist  
(ab August 2016) zusätzlich geregelt:
 ■ Abgabe im Einzelhandel mit einer Ver-

kaufsfläche ab 400 m².  
Bei Kauf eines neuen Gerätes wird ein 
vergleichbares Altgerät unentgeltlich 
zurückgenommen (gilt auch bei Liefe-
rungen ins Haus). Altgeräte, die in kei-
ner äußeren Abmessung größer als  
25 cm sind, können in allen Einzelhan-
delsgeschäften, die Elektro(nik)geräte 
verkaufen und eine Verkaufsfläche von 
mind. 400 m² besitzen, auch ohne Kauf 
eines neuen Gerätes unentgeltlich ab-
gegeben werden.

 ■ Kleinere Einzelhändler können Altge-
räte freiwillig unentgeltlich zurückneh-
men. Eine entsprechende Nachfrage 
beim Kauf eines neuen Gerätes lohnt 
sich in jedem Fall.  
 

Vor der Abgabe ist unbedingt zu beachten:
 ■ Alle Batterien und Akkus, die pro-

blemlos aus dem Gerät entnommen 
werden können,  sind vor der Abgabe 
des Gerätes zu entfernen! 
Batterien und Akkus, die fest im Gerät 
eingebaut sind, verbleiben im Gerät 
und werden so an der Sammelstelle ab-
gegeben.

 ■ Bei Abgabe von Altgeräten ist eigen-
verantwortlich auf die Löschung perso-
nenbezogener Daten zu achten!

 ■ Die unentgeltliche Abgabe von Nacht-
speicherheizgeräten ist auf Grund der 

darin enthaltenen gefährlichen Stoffe 
an bestimmte Bedingungen geknüpft. 
Bei Abgabe dieser Geräte ist der Nach-
weis des ordnungsgemäßen Abbaus 
durch Fachpersonal vorzulegen. Des 
Weiteren müssen die Nachtspeicher-
heizgeräte verpackt und dürfen nicht 
beschädigt sein. 

Nutzen Sie die Möglichkeiten zur fachge-
rechten Entsorgung Ihrer Altgeräte und 
Lampen, die Ihnen der ASR und der Ein-
zelhandel bieten. Auf diese Weise wird 
eine gesetzeskonforme  Erfassung und 
Behandlung gewährleistet. Vor allem Ge-
räte der Informations- und Telekommu-
nikationstechnik  enthalten wertvolle 
Edel- und Sondermetalle, die auf diese 
Weise zurückgewonnen werden, womit 
Ressourcen geschont und Umwelt-
belastungen vermindert werden können.
Geben Sie Ihre ausgedienten Altgeräte 
zur Entsorgung nicht in die Hände unbe-
rechtigter Dritter! Unsachgemäße Be-
handlung und Entsorgung von Altgerä-
ten kann zu Gefährdungen von Gesund-
heit und Umwelt führen. Illegale Exporte 
von defekten elektrischen und elektroni-
schen Altgeräten haben in der Vergan-
genheit oftmals zu erheblichen Risiken 
und Belastungen für die Menschen und 
die Umwelt in den importierenden Län-
dern geführt. Um diese unhaltbare Situa-
tion zu verbessern, sind in dem neuen 
Gesetz entsprechenden Regelungen ge-
troffen worden.

Unabhängig davon sind natürlich der 
Verkauf oder das Verschenken von funk-
tionsfähigen elektrischen und elektroni-
schen Geräten nach wie vor uneinge-
schränkt möglich.

—
Ihre Fragen zu den neuen gesetzlichen 
Regelungen beantworten Ihnen gern  
unsere Abfallberater unter Telefon  
0371 4095-102 oder E-Mail  
Abfallberatung@ASR-Chemnitz.de.
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Falsch befüllte Gelbe Tonnen  

Die Gelben Tonnen dienen ausschließ-
lich der Entsorgung von leeren Verpa-
ckungen und Verpackungsmaterialien 
aus Kunststoffen, Metallen, Verbund-
stoffen und Naturmaterialien. Hinein 
gehören z. B. Joghurtbecher, Spülmittel-
flaschen, Konservendosen, Getränke-
kartons und Holzschachteln. 
Ist am Entsorgungstag ein roter Punkt 
auf der Gelben Tonne mit der Aufschrift 
„Abfuhr verweigert“ aufgeklebt, dann 
hat das Entsorgungspersonal bei der 
Leerung andere Abfälle, die nicht den 

Verkaufsverpackungen zuzuordnen 
sind, festgestellt. In diesem Fall bleibt 
die Gelbe Tonne ungeleert stehen.
Im nächsten Schritt informiert der ASR 
den Grundstückseigentümer über  
den Sachverhalt. Wurde die Fehlbefül-
lung zum ersten Mal am Grundstück 
festgestellt, bietet der ASR im Rahmen 
einer Kulanzregelung an, den falsch  
befüllten Behälter auf eigene Kosten als 
Restabfall zu leeren. Die Gelbe Tonne 
wird einer Restabfalltour zugeordnet. 
Der Entsorgungstermin wird dem 

Grundstücks eigentümer mitgeteilt. In 
der Zwischenzeit besteht für diesen die 
Möglichkeit, sich von der Fehlbefüllung 
zu über zeugen. 
Im Wiederholungsfall wird der Grund-
stückseigentümer erneut vom ASR an-
geschrieben. Die falsch befüllte Gelbe 
Tonne bleibt solange für die reguläre Ent-
sorgung gesperrt, bis der Grundstücksei-
gentümer eine Sonderleerung der falsch 
befüllten Gelben Tonne als Rest abfall be-
auftragt oder den ASR über die erfolgte 
Nachsortierung informiert hat.
Benötigen Sie Tipps, was genau in  
die Gelbe Tonne hineingehört? Der ASR 
bietet zahlreiche Infomaterialien zur 
Abfalltrennung unentgeltlich an.

Die Vorbereitungen der neuen 
Gartensaison beginnen schon jetzt  

An warmen Wintertagen lockt es 
bereits die ersten in den Garten. 
So mancher Gartenfreund plant 
die Umgestaltung oder Neuanlage 
von Beeten, den Anbau von Obst 
und Gemüse und die Aussaat von 
Blumen. 

Fallobst sowie Fruchtmumien am Baum 
sollten entfernt werden, der Obstbaum-
schnitt an Apfel, Birne und Pflaume 
kann an frostfreien Tagen erfolgen. Ab 
März/April werden die Staudenbeete von 
abgestorbenen Pflanzenteilen gesäubert. 
Bei diesen Arbeiten fallen einige Bioab-
fälle an, die auf den eigenen Kompost-
haufen gegeben werden können. 
Pächter von Kleingärten oder Wochen-
endgrundstücken können für Bioabfälle, 
für die kein Platz auf dem Komposthau-
fen ist, eine saisonale Biotonne beim 
Kundenservice des ASR bestellen. Eben-
so können Grundstückseigentümer, die 
bereits ganzjährig eine Biotonne nutzen, 
das Volumen der Biotonne bedarfsge-
recht anpassen. 
Die Anmeldung der saisonalen Bioton-
ne muss bis zum 10. Kalendertag des 
Vormonats beim ASR eingehen, damit 

der Abfallbehälter im Folgemonat be-
reit gestellt werden kann. Sie geben in 
Ihrer Anmeldung an, für welchen Zeit-
raum Sie die saisonale Biotonne nutzen 
möchten und bezahlen hierfür die  
Regelentleerungsgebühr zuzüglich der 
Massegebühr für Bioabfall in Höhe von 
3 Cent pro Kilogramm. Die Leerung 
der saisonalen Biotonne erfolgt wö-
chentlich.
Ein weites Annahmespektrum bieten 
auch die fünf Wertstoffhöfe ab dem  
1. Januar 2016 an. Hier können bis zu  
2 m³ Hecken-, Strauch- und Baum-
schnitt je Anlieferung und Tag lose abge-
geben werden. Rasenmahd, Wildkräuter, 
Häckselmaterial sowie Mehrmengen an 
Hecken- und Baumschnitt werden in 
Grünschnittsäcken angenommen, die 
auf den Wertstoffhöfen käuflich zu  
erwerben sind. Der 60-l-Sack kostet  
1 Euro, der 120-l-Sack 2 Euro.
Sofern Bedarf an Komposterde oder Rin-
denmulch besteht, bieten die Wertstoff-
höfe zum Saisonstart ab März den Ver-
kauf im Rahmen der Selbstabholung an. 
Die 40-l-Säcke für Komposterde können 
gegen ein Entgelt von je 1,00 Euro, die 
40-l-Säcke für Rindenmulch gegen ein 
Entgelt von je 1,50 Euro am Wertstoffhof 

erworben und selbst befüllt werden.
Im Frühjahr ist es auch Zeit, die Garten-
geräte auf Funktionstüchtigkeit zu kon-
trollieren. Defekte elektrische und elek-
tronische Geräte können auf den Wert-
stoffhöfen abgegeben werden. 
Nach den Eisheiligen werden die Kübel-
pflanzen aus ihrem Winterquartier ge-
holt. Kaputte Tontöpfe gehören in den 
Restabfall. Sperrige Gegenstände aus 
Kunststoff, wie z.B. Wasserfass, Garten-
stuhl, Blumenkasten, nehmen die Wert-
stoffhöfe entgegen. 

—
Abfallberatung
Telefon 0371 4095-102
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Im vergangenen Halbjahr betei-
ligte sich die Abfallberatung  
an verschiedenen Veranstaltun-
gen und war mit einem Informa-
tionsstand unterwegs. Einige  
dort gestellte Fragen und die  
dazugehörigen Antworten möch-
ten wir unseren interessierten  
Lesern gern weitergeben.

Gehören Tapetenreste in den blauen 
Papierbehälter?

Entfernte Tapeten, egal ob mit Kunst-
stoff beschichtet oder aus Papier her-
gestellt, dürfen nicht in die blauen Pa-
pierbehälter gegeben werden. Auf 
Grund der anhaftenden Putz- und 
Leimreste sind sie für das Papierrecy-
cling nicht geeignet und gehören in 
den Rest abfallbehälter.

Auch ungebrauchte Tapetenrollen ge-
hören nicht zum Altpapier. Dies gilt 
sowohl für Raufaser- als auch für  
andere Papiertapeten. Denn wie alle 

Tapeten sind auch Papiertapeten 
nassfest, das heißt, sie lösen sich in 
Wasser nicht auf. Genau das ist aber 
wichtig, damit beim Papierrecycling 
ein Faserbrei erzeugt werden kann, aus 
dem neues Papier entsteht. 

Wo gibt es Gelbe Säcke?

Gelbe Säcke erhalten Sie an allen 
Wertstoffhöfen, im Kundenservice des 
ASR, in allen Bürgerservicestellen und 
in ausgewählten Verteilstellen in den 
Stadtteilen Einsiedel, Mittelbach, 
Kleinolbersdorf-Altenhain und Grüna. 

Wohin mit alten Büchern und Schall-
platten?

Verschiedene Chemnitzer Hausratbör-
sen und Kleiderkammern nehmen Bü-
cher und Tonträger an. Eine Nachfrage 
lohnt sich immer. Unter www.ASR-
Chemnitz.de/Infomaterial finden Sie 
den Flyer Hausratbörsen und Kleider-
kammern mit Annahmestellen und 
Telefonnummern bzw. fragen Sie bei 
der Abfallberatung nach. Ebenso be-
steht die Möglichkeit, den Tausch- und 
Verschenkmarkt auf unserer Homepage  
dafür zu nutzen.

Wie funktioniert die Sperrabfallan-
meldung?

Die Anmeldung kann über die Sperr-
abfallkarte und über das „Kundenpor-
tal“ auf unserer Website online erfol-
gen. Die Sperrabfallkarte erhalten Sie 
auch im Druckformat auf allen Wert-
stoffhöfen, in den Bürgerservicestellen 
und beim Kundenservice. Außerdem 
ist sie als PDF-Formular auf unserer 
Website unter „Downloads“ verfügbar. 

Nach Eingang Ihrer Online-Anmel-
dung wird der Sperrabfall in der Regel 
innerhalb von vier Wochen abgeholt. 
Der Termin wird vom ASR festgelegt 
und Ihnen mindestens vier Kalender-
tage vor der Abholung mitgeteilt (per 
E-Mail oder postalisch). Es sei denn, 
Sie wünschen eine Sperrabfallentsor-
gung in Kombination mit einem ge-
bührenpflichtigen Serviceangebote wie 
z.B. Terminabholung, Abholung aus 
der Wohnung, Komplettberäumung 
oder Expressabholung. Dafür ist dann 
die Sperrabfallkarte im Druckformat 
bzw. das PDF-Formular auszufüllen 
und postalisch, per E-Mail oder per 
Fax an den ASR zu senden. 
Einmal pro Kalenderjahr kann jeder 
Chemnitzer Haushalt die Entsorgung 
von Sperrabfall ohne Mengenbegren-
zung gebührenfrei in Anspruch nehmen.

Wohin mit Speise- oder Frittierfett 
bzw. -öl?

Ganz wichtig ist es, dass Fette oder Öle 
nicht im Ausguss oder Toilettenbecken 
entsorgt werden. Feste Fette oder ge-
ringe Mengen Frittieröl können mittels 
Zeitungspapier oder Küchentüchern  
in die Biotonne oder auf den hauseige-
nen Komposthaufen gegeben werden. 
Haushaltsübliche Mengen Frittieröl,  
z. B. aus der Fritteuse, können in einen 
geschlossenen Behälter gefüllt und 
dann in den Restabfallbehälter gege-
ben werden.

Kurz gefragt – 
die Abfallberater 
antworten
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Gehört kaputtes Spielzeug in die 
Gelbe Tonne?

Nein. Entgegen der Annahme vieler 
Chemnitzer Bürger gehört kaputtes 
Spielzeug in den Restabfallbehälter. 
Größere, sperrige kaputte Spielzeuge, 
wie z. B. Bobby Car, Dreirad, Roller, 
Sandkastenschalen aus Kunststoff kön-
nen auf unseren Wertstoffhöfen abge-
geben werden. In die Gelbe Tonne ge-
hören nur Verkaufsverpackungen aus 
Kunststoff, Aluminium, Weißblech so-
wie Verbund- und Naturmaterialien.

Wird eine Wäschemangel entsorgt?

Die Wäschemangel kann über die Sperr-
abfallentsorgung angemeldet und abge-
holt oder auf einem unserer Wertstoffhö-
fe als Elektrogerät abgegeben werden.

Wo stehen die nächstgelegenen Glas-
container oder Behälter für Alttexti-
lien?

Auf unserer Internetseite unter www.
ASR-Chemnitz.de sind unter „Leistun-
gen“ alle Depotcontainerstandplätze 
als Liste oder in der Kartenansicht auf-
geführt. Sie können aber auch gern bei 
der Abfallberatung den nächsten für 
Sie erreichbaren Standplatz telefonisch 
erfragen. 

Gehören die beim Schälen von Obst 
und Gemüse anfallenden Schalen im 
Kunststoffbeutel in die Biotonne?

Nein. Diese können angetrocknet in 
Zeitungs- oder Küchenpapier einge-
wickelt in die Biotonne gegeben wer-
den, aber bitte nicht im Kunststoffbeu-
tel verpackt. Die gesamten Chemnitzer 
Bioabfälle werden in regionalen Anla-
gen kompos tiert. Die Kunststoffbeutel 
werden beim Kompostierungsprozess 
nicht abgebaut und wirken sich als 
schwer entfernbare Störstoffe qualitäts-
mindernd auf den Fertigkompost aus.
Da die als kompostierbar ausgewiese-
nen Beutel (z. B. aus Maisstärke) nur 
schwer von den Kunststofftüten zu un-
terscheiden sind, dürfen generell keine 
Bioabfälle in solchen Tüten in die Bio-
tonne gegeben werden. Bitte füllen  
Sie deshalb Ihre Bioabfälle ohne Tüten 
oder Beutel in die Biotonne ein.  
Sie leisten damit einen wesentlichen 
Beitrag, dass der auf unseren Wert-
stoffh öfen angebotene Kompost den 
Qualitätsanforderungen entspricht.  
Vielen Dank!

Wo kann ich Schlachtabfälle aus mei-
nem Haushalt entsorgen?

Rohe Fleisch- und Fischreste sowie 
Schlachtkörper und Teile von ge-
schlachteten Tieren (wie z. B. Karpfen, 
Ente, Gans, Kaninchen) oder von getö-
tetem Wild (wie z. B. Fasan, Hase) 
können über die Biotonne entsorgt 
werden, soweit sie die in einem Vier-
personenhaushalt typischerweise an-
fallende Menge nicht überschreiten.
Größere anfallende Mengen an 
Schlachtabfällen (wie z. B. bei Schlach-
tung von Rind, Schwein, Schaf, Wild-
schwein u. Ä.) und die als „spezifi-
sches Risikomaterial (SRM)“ (wird 
nach Schlachtung entfernt und blau 
eingefärbt) eingestuften Abfälle sind 
bei der Tierkörperbeseitigungsanlage 
Lenz unter der Telefonnummer 
035249 7350 anzumelden.
 

Weiterführende Informationen kön-
nen im Lebensmittelüberwachungs- 
und Veterinäramt der Stadt Chemnitz, 
Düsseldorfer Platz 1, 09111 Chemnitz, 
Telefon 0371 488-3901, nachgefragt 
werden.

Wie geht es weiter mit den im Flem-
minggebiet getesteten Sammelbehäl-
tern für Elektrokleingeräte, Metall 
und Kunststoffe?

Für die flächendeckende Gestellung 
von Sammelcontainern zur Erfassung 
von Elektrokleingeräten und Metallen 
an ausgewählten Depotcontainer-
standplätzen im gesamten Stadtgebiet 
liegt ein vom Stadtrat bestätigtes Kon-
zept vor. Derzeit wird durch den ASR 
die Beschaffung geeigneter Sammel-
container vorbereitet. Hierfür ist ein 
entsprechendes Vergabeverfahren  
erforderlich. Die Bestückung der 
Standplätze mit den zusätzlichen Be-
hältern erfolgt im Frühjahr nächsten 
Jahres. Bis dahin verbleiben die im 
Flemminggebiet vorhandenen Sam-
melbehälter für Elektro  kleingeräte, 
Metall und Kunststoffe vor Ort und 
können wie gewohnt genutzt werden.

—
Sie haben noch eine Frage?
Unsere Abfallberatung beantwortet sie 
gern unter 0371 4095-102 oder schauen  
Sie auf unsere Internetseite unter  
www.ASR-Chemnitz.de.
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Wertstoffhöfe des ASR in Chemnitz

Die fünf städtischen Wertstoffhöfe bie-
ten ein umfangreiches Annahme-
spektrum an und die Möglichkeit, Ab-
fälle ganzjährig anzuliefern.

Standorte:
 ■ Blankenburgstraße 62 
 ■ Weißer Weg 
 ■ Jägerschlößchenstraße 15 a 
 ■ Straße Usti nad Labem 30 
 ■ Kalkstraße 47 

Angenommen werden:
 ■ Bettfedern (verpackt, nicht lose),  
Federbetten 

 ■ CDs/DVDs
 ■ Elektro(nik)geräte, Energiesparlam-
pen, Leuchtstoffröhren

 ■ Fäkalien aus Campingtoiletten (nur 
auf den Wertstoffhöfen Jägerschlöß-
chenstraße 15 a und Kalkstraße 47)

 ■ Flachglas (ohne Fremdanhaftungen) 
oder Scheiben von Vitrinen

 ■ tragfähige und nicht gebrauchsfähige 
Kleidung, Textilien, Schuhe (paarwei-
se)

 ■ Glasverpackungen wie Flaschen und 
Gläser

 ■ Korken (Naturkorken, unbehandelte, 
saubere Korkabfälle)

 ■ Metallschrott, z. B. Regalteile, Fahr-
rad, Ofenblech 

 ■ Papier, Pappe, Kartonagen
 ■ sperrige Pflanzenabfälle, wie Hecken-, 

Strauch- und Baumschnitt (mit der 
Heckenschere geschnitten)

 ■ Pflanzenabfälle (z. B. Rasenschnitt, 
Wildkräuter, geschredderter Hecken-
schnitt) und Laub in gebührenpflich-
tigen Grünschnitt- und Laubsäcken

 ■ PKW-Reifen, PKW-Räder (gegen Ge-
bühr)

 ■ Sperrabfall, z. B. Matratzen, Möbel, 
Regale, Koffer, Teppiche

 ■ sperrige Kunststofferzeugnisse aus 
dem Haushalt, z. B. Eimer, Wannen, 
Plastikstühle

 ■ Tonerkartuschen, Tintenpatronen aus 
Druckern, Faxgeräten, Kopierern, 
Farbbänder 

Nicht angenommen werden:
 ■ Äste > 10 cm Durchmesser und  
Länge > 1,20 m, Wurzelstöcke

 ■ Bauabfälle, Glasfliesen
 ■ Bau- und Abbruchholz 
 ■ Draht- und Verbundglas
 ■ Fahrzeugbatterien
 ■ Fahrzeugteile
 ■ Fallobst
 ■ Fensterrahmen, Fenster, Türrahmen, 
Türen

 ■ Glasverpackungen mit Restinhalten
 ■ Hygienepapiere 
 ■ komplette Haushaltsauflösungen 
 ■ Restabfälle
 ■ Resttonerbehälter
 ■ Zaunfelder bzw. Zaunlatten 

WUSSTEN SIE SCHON, 
dass große Kartonagen nicht neben 
den Papiertonnen zur Abholung be-
reitgestellt werden dürfen? 
Bringen Sie diese bitte auf einen un-
serer Wertstoffhöfe. Dort stehen ex-
tra Presscontainer dafür bereit.

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr  08:00 Uhr – 18:00 Uhr
Mi  10:00 Uhr – 20:00 Uhr
Sa 07:00 Uhr – 15:00 Uhr

Achtung!
Am 24. und 31. Dezember 2015 blei-
ben die Wertstoffhöfe geschlossen. 

—
Wollen Sie noch mehr über unsere 
Wertstoffhöfe erfahren? 
Unsere Abfallberatung berät Sie 
gern unter 0371 4095-102 oder schauen  
Sie auf unsere Internetseite unter  
www.ASR-Chemnitz.de.

Unsere Wertstoffhof-Mitarbeiter  
freuen sich auf Ihren Besuch  
und stehen Ihnen gern  
mit Rat und Tat zur  
Seite.
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Was wird angenommen?
 ■ lösemittelhaltige Produkte 
wie z. B. Altlacke und Altfarben, Verdünner, Abbeiz-  
und Holzschutzmittel, Klebstoffe

 ■ Chemikalienreste 
wie z. B. Säuren, Laugen, Fotochemikalien, Reinigungs- 
und Desinfek tionsmittel, Abfluss- und Backofen reiniger

 ■ ölverschmutzte Betriebsmittel 
wie z. B. Putzlappen, Schutzkleidung

 ■ Altöl und Schmierfette (kein Frittieröl)
 ■ Pflanzenschutzmittel
 ■ quecksilberhaltige Produkte  
z. B. Thermometer

 ■ Kosmetika 
z. B. Spraydosen mit Restinhalten

 ■ Altmedikamente
 ■ PUR-Schaumdosen
 ■ Trockenbatterien, Gerätebatterien

Was wird nicht angenommen?
 ■ Restabfälle, Wertstoffe, Produktionsabfälle 
 ■ Schadstoffe in nicht haushaltsüblicher Art, Menge  
oder Beschaffenheit aus Handel und Gewerbe

 ■ Feuerlöscher
 ■ Fahrzeugbatterien, Industriebatterien,  
beschädigte Hochleistungsbatterien

Welche Mengen werden angenommen?
 ■ haushaltsübliche Kleinmengen (Abfallmengen bis 5 kg,  
Altfarben bis 25 kg je Anlieferung)

Termine Schadstoffmobil 1. Halbjahr 2016
Auch im neuen Jahr ist das Schadstoffmobil wieder im gewohnten Turnus auf den Wertstoffhöfen vor Ort.
Wo und Wann? Samstags von 08:00 bis 13:00 Uhr auf einem unserer Wertstoffhöfe:

Schadstoffe richtig entsorgen

Wertstoffhof Straße Usti nad Labem 30 Blankenburgstraße 62 Jägerschlößchenstraße 15 a Kalkstraße 47 Weißer Weg

Dezember 19.12.15 - -

Januar 02.01.16 09.01.16 16.01.16 23.01.16 30.01.16

Februar 06.02.16 13.02.16 20.02.16 27.02.16 -

März 05.03.16 12.03.16 19.03.16 26.03.16 -

April 02.04.16 09.04.16 16.04.16 23.04.16 30.04.16

Mai 07.05.16 14.05.16 21.05.16 28.05.16 -

Juni 04.06.16 11.06.16 18.06.16 25.06.16 -

Juli 02.07.16 09.07.16 16.07.16 23.07.16 30.07.16

Auf diese Symbole sollten Sie achten

hochentzündlich         giftig                              ätzend

reizend                         umweltgefährlich        brandfördernd
                             

Artikel mit diesen Symbolen bringen ein Gefährdungs- 
potenzial mit sich und verlangen einen sorgsamen Umgang.  
Reste dieser Produkte gehören weder in den Abfluss noch in 
den Restabfallbehälter, sondern zum Schadstoffmobil.  
Dort wird eine fachgerechte Verwertung der Problemstoffe  
gewährleistet.
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Wer kann Problemabfälle abgeben?
 ■ private Haushalte
 ■ gewerbliche Anfallstellen und öffentliche Einrichtungen 
(nur haushaltsübliche Mengen)
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Was passiert mit dem Chemnitzer Restabfall?
Klimaentlastende Restabfallentsorgung

Die Restabfallentsorgung wird 
durch die AWVC Abfallverwer-
tungsgesellschaft mbH (AWVC 
AVG), einer 100 %-igen Tochter-
gesellschaft des Abfallwirt-
schaftsverbandes Chemnitz 
(AWVC) gewährleistet.

Die AWVC AVG besitzt und betreibt 
die mechanisch-physikalische Restab-
fallbehandlungsanlage am Standort 
der Deponie „Weißer Weg“. Die Tech-
nologie der Restabfallbehandlung in 
Chemnitz ist geprägt durch eine Folge 
mechanischer Zerkleinerungs-, Sor-
tier- und Kompaktierungsprozesse so-
wie einer thermischen Trocknung (sie-
he Abbildung).

Im Ergebnis der Restabfallbehandlung 
entsteht als Hauptprodukt ein anpelle-
tierter Ersatzbrennstoff. Dieser wird als 
definierter Brennstoff in Kohlekraft-
werken (Vattenfall) zur Substitution von 
fossilen Energieträgern zugegeben. Da-
mit erfolgt eine energetische Verwer-
tung. Das Produkt „Schwerstoffe“ wird 
vor der Pelletierung (für die Pelletierung 
zu grob) abgetrennt und in Müllverbren-
nungsanlagen energetisch verwertet. 
Gleichfalls vor der Pelletierung werden 
inerte Abfälle* durch eine Dichtesortie-
rung (für die Pelletierung zu viele schlei-
fende Bestandteile) abgetrennt und einer 
Verwertung zur Restlochverfüllung zu-
geführt. Die metallischen Produkte –  
Eisen und Nichteisenmetalle – gelangen 
zur rohstofflichen Verwertung.

Die AWVC AVG ist ständig auf der 
Suche nach Maßnahmen zur Ver-
besserung der Anlageneffizienz.  
Die Anlage wurde im Jahr 2011 ei-
ner grundlegenden Optimierung 
unterzogen. Die Optimierung wurde 
im Rahmen des EFRE Programmes 
durch die EU gefördert. Die Minde-
rung des spezifischen Energieauf-
wandes belegt anschaulich die er-
reichten Effekte (siehe Abbildung). 
Für das Jahr 2014 wurde zum wie-
derholten Mal für die Gesamtent-
sorgung des Chemnitzer Restabfalls 
die Klimaentlastung nachgewiesen. 
Insgesamt ergibt sich im Jahr 2014 
eine CO2-Gutschrift von 354 kg 
CO2-Äquivalente pro Tonne behan-
deltem Restabfall.

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

150.000 Mg/a

100.000 Mg/a

50.000 Mg/a

Minderung Verbrauch [kWh/t]; bezogen auf 2005 Anlagendurchsatz

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

100 %

80 %

60 %

40 %

Gas

Strom

*z. B. Stein, Glas, Keramik

Quelle: AWVC
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Was passiert mit dem Chemnitzer Restabfall?
Klimaentlastende Restabfallentsorgung

Seit 2005 wurden über 1,125 Mio. t Rest-
abfall in der Anlage behandelt. Im Ergebnis 
wurden z. B. 520.000 t Ersatzbrennstoffe, 
26.900 t Eisenmetalle und 1.400 t Nichtei-
senmetalle verwertet.

Restabfall

Vorzerkleinerung Klassierung
(Sortierung nach Teilchengröße)

Abscheidung von

Eisen- und Nichteisenmetallen

60 bis 240 mm

0 bis 60 mm

66 % Brennstoffe

Nichteisenmetalle

11 % Schwerstoffe

2 % Inerte Abfälle*

3 % Eisen-/ 

        Nichteisenmetalle

18 % Wasser

NachzerkleinerungTrocknungKlassierung

Sichtung
(Dichte-
sortierung)

Pelletierung

  2 bis 14 mm/
14 bis 70 mm

0 bis 2 mm

Eisenmetalle

Quelle: AWVC
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SELBSTBEREITSTELLER  
AUFGEPASST: Vor dem  
Weihnachtsfest bitte Tonne  
herausstellen!

Feiertagsvor- und -nachentsorgung
für Weihnachten 2015 und den Jahreswechsel 2015/2016
Bitte beachten Sie, dass es durch die Feiertage  
zu einer Verschiebung der Entsorgungstermine kommt. 

Feiertag regulärer Entsorgungstag neuer Entsorgungstag Hinweise

Weihnachten 2015 Montag 21.12.2015 Samstag 19.12.2015 ⬅ Vorentsorgung!

Dienstag 22.12.2015 Montag 21.12.2015 ⬅ Vorentsorgung!

Mittwoch 23.12.2015 Dienstag 22.12.2015 ⬅ Vorentsorgung!

Donnerstag 24.12.2015 Mittwoch 23.12.2015 ⬅ Vorentsorgung!

Freitag 25.12.2015 Donnerstag 24.12.2015 ⬅ Vorentsorgung!

Jahreswechsel 2015/2016 Freitag 01.01.2016 Samstag 02.01.2016

Wenn der Echte zu nadeln beginnt …

Im Zeitraum vom 11. bis 29. Januar 
2016 werden (natürliche) Weihnachts-
bäume und Reisigbündel bis 2 Meter 
Länge am Entsorgungstag der Biotonne 
vom ASR abgeholt. 
Bitte entfernen Sie sämtlichen Weih-
nachtsschmuck von den Zweigen. Den 
abgeputzten Weihnachtsbaum bzw. die 
mit einer Schnur gebündelten Zweige 
stellen bzw. legen Sie neben die Bioton-
ne zur Abholung bereit. Achten Sie bitte 
darauf, dass der Zugang für Nutzer der 

Prosit Neujahr
Böllerreste, Sektflaschen und 
anderer Partyabfall 
Kurz nach 7 Uhr starten die ASR-Putz-
teams zum großen Einsatz nach der Sil-
vesternacht. Böllerresten, Sektflaschen 
und anderem Partyabfall wird der Gar-
aus gemacht. Spätestens zum Neujahrs-
spaziergang wollen wir Ihnen die Fuß-
gängerzonen, Gehwege und Straßen der 
Innenstadt  wieder sauber und gepflegt 
präsentieren.  
Achtung! Silvesterhinterlassenschaften 
sind außergewöhnliche Verschmutzun-
gen und sind vom Verursacher (Mieter, 
Hauseigentümer, Gaststättenbesitzer) 
nach der Feier zu beseitigen. 

Biotonne noch gewährleistet bleibt und 
keine anderen Gefährdungen durch die 
Weihnachtsbäume oder Zweige entste-
hen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Termin verpasst oder keine Biotonne 
vorhanden wegen eigener Kompostie-
rung?  
Weihnachtsbäume werden auch von 
den umliegenden Kompostierungsanla-
gen gegen ein Entgelt angenommen. 

—
KVA Kompostier- und Verwertungs-
gesellschaft mbH Adorf
Am Eisenweg 1
09221 Neukirchen/Adorf
Telefon 03721 880031

KH Kompostanlage  
Hartmannsdorf GmbH 
Kreuzeichenweg 1
09232 Hartmannsdorf
Telefon 03722 90202
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Januar

Gut gewachsen, schön ge-
schmückt – aber irgendwann hat 
er ausgedient. 
Wir nehmen Ihren abgeschmück-
ten Weihnachtsbaum vom 11. bis  
29. Januar am Entsorgungstag  
der Biotonne mit.

Februar

Sind die Hosen zu eng nach den 
Feiertagen? Der Pullover out? Dann 
machen Sie Platz im Kleiderschrank! 
Geben Sie Ihre aussortierten Textili-
en in die Alttextiliencontainer, die 
an den Wertstoffinseln oder auf den 
Wertstoffhöfen des ASR stehen. 

März

Osterhäschen, komm zu mir, 
komm in unsern Garten…
Besuchen Sie unseren Infostand 
zum Osterfest am 24. März im 
Botanischen Garten Chemnitz.

April

Sind Sie auch „Für ein sauberes 
Chemnitz“?
Dann helfen Sie mit beim alljährli-
chen Frühjahrsputz!
Der ASR stellt jedem, der mithilft, 
die erforderliche Ausrüstung ko-
stenfrei zur Verfügung. Die Auf-
taktveranstaltung in der Innenstadt 
findet am 2. April statt. 

Mai

Kompost bringt Leben ins Beet!  
Sie können Komposterde und  
Rindenmulch auf allen Chemnitzer 
Wertstoffhöfen erwerben. Den  
offiziellen Verkaufsstart erfahren 
Sie unter www.ASR-Chemnitz.de.
Ihre Pflanzen werden sich freuen!

Juni

Im Juni jedes Jahres werden enga-
gierte Chemnitzer Kinder und Ju-
gendliche mit dem Chemnitzer 
Umweltpreis ausgezeichnet.  
Der ASR unterstützt diesen Wett-
bewerb. Zusätzlich verleiht der 
ASR auch wieder den Goldenen 
Besen.

Juli

Kannst Du Dein Haus nicht mehr 
erspähen, wird’s höchste Zeit zum 
Rasenmähen. 
Geben Sie Ihre befüllten ASR-
Grünschnittsäcke ganzjährig auf  
einem unserer Wertstoffhöfe ab.

August

Sammeln Sie Kork?
Das wertvolle Naturprodukt ist zu 
schade zum Wegwerfen. Naturkor-
ken, von z. B. Sektflaschen, gehö-
ren in die Korksammlung auf den 
Wertstoffhöfen bzw. im Haupthaus 
des Botanischen Gartens. An-
schließend werden diese zu wert-
vollen Dämmstoffen weiterverar-
beitet.

September

Lernen Sie uns kennen, z. B. 
beim Sommerfest der Chemnitzer 
Behörden im Wasserschloss  
Klaffenbach. Oder Sie besuchen 
uns zum Herbstfest im Botani-
schen Garten Chemnitz vom  
17. bis 18. September.
Wir freuen uns auf Sie.

Oktober

Wenn die Bäume ihr farbenfrohes 
Herbstkleid verlieren, heißt es wie-
der: Ran an den Rechen! 
In der Zeit vom 15. September bis 
30. November können Sie Ihr Laub 
in Laubsäcken des ASR zur Entsor-
gung neben der Biotonne bereit-
stellen.

November

Der Winterdienst steht Tag und 
Nacht bereit, damit er die Straßen 
und Wege von Schnee und Eis  
befreit. Bitte helfen Sie mit. Beräu-
men und streuen Sie die Gehwege 
entlang Ihres Grundstücks nach 
Beendigung des Schneefalls.

Dezember

Endlich Weihnachten –  
das „Fest der Liebe“! 
Genießen Sie die Feiertage und ver-
meiden Sie Stress: es müssen nicht 
immer Berge an Geschenken und  
Essen für die Liebsten sein. Weniger 
ist manchmal mehr – das Schönste 
ist, an diesen Tagen zusammen zu sein.

Kommen Sie gut durch das Jahr 2016!
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Finden Sie das Lösungswort!
Viel Spaß beim Rätseln!

Waagerecht
1. Mit diesem elektrischen Gerät kann 

man filmen oder Fotos machen. 
2. Dieses englische Wort bedeutet: 

Aus alten Dingen werden neue ge-
macht.

3. Diesen Wertstoff kann man voll-
ständig und beliebig oft wiederver-
werten.

4. Diese Reste bleiben nach dem Ma-
lern übrig und können beim Schad-
stoffmobil abgegeben werden.

5. Wie nennt man Dinge, die entsorgt 
werden?

6. Diese Abfälle (ohne Pfand) gehören 
in die Glascontainer.

7. Wer entsorgt in Chemnitz die Abfälle?
8. Wie ist die Farbe der Tonne, in  

der Leichtverpackungen entsorgt 
werden?

9. Auf dem Komposthaufen wird aus 
Bioabfällen dieser humusreiche Stoff.

10. Was kommt in die Blaue Tonne?

Schreiben Sie das Lösungswort auf eine 
Postkarte und schicken uns diese bis 
zum 31.03.2016 an folgende Adresse:
ASR „Kreuzworträtsel“
EMSI Postfach 
Blankenburgstraße 62
09114 Chemnitz

Vergessen Sie bitte nicht, die eigene 
Adresse anzugeben. Unter den richtigen 
Einsendungen werden wir drei Gewin-
ner ermitteln, die einen Sachpreis erhal-
ten. Viel Glück! 
Für ASR-Beschäftigte ist die Teilnahme 
nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

Kreuzworträtsel

Impressum: Herausgeber Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz, Blankenburgstraße 62, 09114 Chemnitz oder PF 13 43, 
09072 Chemnitz, www.ASR-Chemnitz.de, Kundenservice Tel. 0371 4095-777, Fax 0371 4095-729, Kundenservice@ASR-Chemnitz.de, V.i.S.d.P.:  
Beate Bodnár/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, redaktioneller Stand: Oktober 2015, gedruckt mit mineralölfreien Farben auf Recycling-Papier aus Sachsen
Fotonachweis: Seite 1 © Sven Gleisberg; Seite 3 © Peter Zschage; Seiten 12/13 © AWVC, © Luftbild-Service Büschel

Senkrecht
11. Im Herbst fällt dieser Bioabfall von 

den Bäumen.
12. Wie nennt man den Abfall, der in 

die Schwarze Tonne kommt?
13. Diese Verpackung kommt in die 

Blaue Tonne oder groß und sperrig 
auf den Wertstoffhof.

14. Dieses Speichermedium enthält  
viele wertvolle Rohstoffe und man 
kann es auf den Wertstoffhof  
bringen.

15. Dieser Bioabfall enthält viel Kalk.
16. Im Sommer fällt dieser Bioabfall 

beim Rasenmähen an.
17. Damit werden manche Elektro-

geräte betrieben.
18. Wie heißt das Maskottchen vom 

ASR?
19. Dieses Sitzmöbel gehört in den 

Sperrabfall.
20. Wie heißt der Begriff, wenn man 

Abfälle sortiert?

12 15 1 18 20

2 14

3
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5 17
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8

19

13 9

11 16

10

Bunte Seite

Lösungswort
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Die Beschäftigten des ASR  
wünschen Ihnen eine  
besinnliche Weihnachtszeit  
sowie eine fröhliche 
Silvester feier und alles Gute 
für das Jahr 2016.


